
Jahresabschluss

der Stadt Golßen für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 82 Abs. 2 BbgKVerf bestehend aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz zum 31.12.2019 und
5. dem Rechenschaftsbericht sowie den Anlagen.
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